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Regeste

Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz; Nichteintreten | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Aargau verurteilte A.________ am 9. Januar 2024 in
Bestätigung des Urteils des Bezirksgerichts Kulm vom 15. Juni 2023 wegen
Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz, einerseits durch Missachten der Vorschriften
über die Tierhaltung und andererseits durch Verstoss gegen eine amtliche Verfügung, zu
einer Busse von Fr. 800.--. A.________ wendet sich an das Bundesgericht mit dem Antrag,
er sei vollumfänglich freizusprechen.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die
beschwerdeführende Partei kann in der Beschwerdeschrift nicht bloss erneut die
Rechtsstandpunkte bekräftigen, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, sondern
muss mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen ( BGE 148 IV 205 E. 2.6 mit Hinweis). Die Bestimmungen von Art. 95 ff. BGG
nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich der Verletzung
von Grundrechten (einschliesslich der Anfechtung des Sachverhalts wegen Willkür; vgl.
Art. 97 Abs. 1 BGG ) besteht eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf
ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik tritt das
Bundesgericht nicht ein ( BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6).

E. 3
Der Beschwerdeführer kommt diesen Anforderungen nicht nach. Seine Vorbringen
beschränken sich auf die Darlegung, wie seiner Meinung nach der Sachverhalt richtig zu
beurteilen gewesen wäre, und gehen über blosse appellatorische Kritik nicht hinaus. Auf die
Ausführungen der Vorinstanz, die einlässlich darlegt, weshalb sie die Widerhandlungen
gegen das Tierschutzgesetz als gegeben erachtet, namentlich weshalb sie als erwiesen
ansieht, dass der Beschwerdeführer trotz vorgängiger Aufforderung zur Verbesserung
unzulässiges Beschäftigungsmaterial in Form von Hartholz in seinem Stall zur Verfügung
gestellt habe und diesbezüglich nicht von unberechtigten Beschuldigungen der Kontrolleure
auszugehen sei, geht er dabei nicht oder höchstens oberflächlich ein. Indem er
zusammengefasst moniert, die Kontrolleure seien teilweise unerfahren und befangen, hätten
widersprüchlich protokolliert, es habe nicht "immer wieder" Mängel gegeben, die
Vorinstanz hätte deshalb kritischer sein müssen und das von ihm vorgesehene
Beschäftigungssystem sei vertretbar, erläutert er einzig seine Sicht der Dinge und vermag er



nicht aufzuzeigen, inwiefern die Beurteilung der Vorinstanz willkürlich oder sonstwie
rechtswidrig wäre. Gleiches gilt, soweit er seine fehlende Anwesenheit an einer der
Kontrollen bemängelt und darin entgegen der Vorinstanz eine Verletzung seines
Gehörsrechts erblickt, ohne darzulegen, was er daraus mit Blick auf die ergangenen
Schuldsprüche ableitet. Sein wiederholter Hinweis auf Ermessensmissbrauch ändert hieran
nichts. Die Beschwerde entbehrt einer tauglichen Begründung im Sinne von Art. 42 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2 BGG . Der Begründungsmangel ist offensichtlich.

E. 4
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Ausgangsgemäss trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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